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199. 

Spenden.

Laut Erlasses v. 14/4. 1916, D. Nr. 21.226 spen
dete das M. G. G. dem  St. Blasius-Spitale in Olkusz 
als einmalige Subwention aus den Schutzim pfungstaxen 
der Bevölkerung des Kreises den Betrag von 813 K.

200.
Verordnung des Armeeoberkommandanten vom 

22. April 1916,
betreffend das Spiritus- und Branntweinmonopol und die 

Bekämpfung der Trunksucht.

Auf Grund der Mir kraft A llerhöchsten O berbefeh
les übertragenen Befugnisse der obersten Zivil- und 
M ilitärgewalt finde Ich für die in österreichisch-unga
rischer M ilitärverwaltung stehenden Gebiete Polens 
(O kkupationsgebiet) anzuordnen, wie folgt:

I. ABSCHNITT.

Spiritus- und Branntweinmonopol.

§ 1-

Einfuhr- und Absatzmonopol.

Die Einfuhr von Spiritus und Branntwein in das 
O kkupationsgebiet und der Absatz von Spiritus und 
Branntwein in  diesem Gebiete sind der k. u. k. Mili
tärverw altung Vorbehalten.

Unter Spiritus werden alle gebrannten alkoholhal
tigen Flüssigkeiten, un ter Branntwein alle solche F lüs
sigkeiten verstanden, die sich m it oder ohne Zusatz 
zum  G etränke eignen.

§ 2-

Ausnahmen vom Monopole.

Das M ilitärgeneralgouvernem ent kann  durch Ver
ordnung bestim men, dass die Einfuhr und der Absatz 
bestim m ter Arten von Spiritus oder B ranntw ein vom 
Einfuhr- und  Absatzmonopolö allgemein ausgenom m en
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ist oder einzelnen Personen auf ihr Ansuchen bew il
ligt werden kann.

ä 3.

Einfuhr und Ausfuhr.

Die E infuhr von Spiritus oder Branntwein in das 
O kkupationsgebiet durch die k. u. k. M ilitärverwaltung 
ist zollfrei.

Die E infuhr für die in jk 4, P unkt 1, 2, 3 und 6, 
der Zollordnung (V erordnung des Arm eeoberkomm an- 
danten  vom 31. Mai 1915, Nr. 15 V.-Bl.) bezeichneten 
Zwecke unterliegt keiner Beschränkung.

Die Ausfuhr von Spiritus oder B ranntw ein aus 
dem O kkupationsgebiete ist verboten. Ausnahme von 
diesem Verbote w erden vom M ilitärgeneralgouverne
ment oder von den hiezu durch V erordnung des Mi
litärgeneralgouvernem ents besonders erm ächigten O rga
nen bewilligt.

§ 4-

Ermächtigung zum Absätze von Spiritus oder 
Branntwein.

Zum Absätze von Spiritus oder Branntwein kön
nen einzelne Personen von der k. u. k. M ilitärverwal
tung durch Erteilung der Konzession zum Spiritus
oder Branntw einhandel nach  Massgabe des II. Ab
schnittes erm ächtigt werden.

Die Konzession ersetzt auch die Einkaufsbew illi
gung (§ 4 der Verordnung des A rm eeoberkom m andan
ten vom  15. Dezember 1915, Nr. 47 V.-Bl.).

§ 5.

Preisbestimmung.

Die Preise für den Verschleiss von Spiritus oder 
Branntwein werden durch Verordnung des Militärge
neralgouverneurs festgesetzt. Die nach § 2 vom Ab
satzm onopole allgemein ausgenom m enen Arten von Spi
ritus oder Branntwein können von der P reisbestim 
mung ausgenom m en werden.

Das M ilitärgeneralgouvernem entbestim m t die Preise, 
zu denen der Erzeuger den Spiritus oder Branntw ein der 
k. u. k. M ilitärverw altung abgeben muss, sowie die 
Preise, zu denen ihn die k. u. k. M ilitärverwaltung 
den Händlern überlässt. Die letzteren Preise sind für 
Branntwein in Gold zu entrichten; das M ilitärgeneral
gouvernem ent kann in rücksichtsw ürdigen Fällen eine 
andere Art der Zahlung bewilligen.

Alle indireckten Abgaben von der Erzeugung oder 
vom Absätze des durch die k. u. k. M ilitärverwaltung 
eingeführten oder erworbenen Spiritus oder B rannt
weines sind aufgehoben.

II. ABSCHNITT.

Gewerberechtliche Bestimmungen.

§ 6-

Konzessionsbehörde, Konzessionsurkunde.

Zum Handel mit Spiritus oder Branntwein ist 
eine Bewilligung (Konzession) des Kreiskom m andos 
notwendig, in dessen Amtsgebiete der Betrieb stattfin
den soll.

Die Konzession kann auch für den Handel mit 
bestim m ten Arten von Spiritus oder Branntwein oder 
für bestim m te Arten des Gewerbebetriebes erteilt 
werden.

insbesondere:
1. für den Handel m it solchen Arten von Spiri

tus oder Branntwein, deren Absatz vom Mo
nopole der k. u. k. M ilitärverwaltung ausge
nom m en ist (§ 2);

2. für den Handel mit solchen Arten von Spiri
tus oder Branntwein, deren Absatz unter das 
Monopol der k. u. k. M ilitärverwaltung fällt 
(§ 4);

3. für den Ausschank von Branntw ein oder fin
den Handel mit B ranntw ein in Mengen von 
weniger als fünf Litern.

Uber die Bewilligung wird eine Urkunde (K on
zessionsurkunde) ausgestellt.

§ ?■

Konzessionsinhaber.

Die Konzession wird nur durchaus verlässlichen 
und unbescholtenen Personen erteilt, die eine entspre
chende allgemeine und kaufm ännische Bildung b e 
sitzen.

Der Betrieb des Gewerbes durch einen Pächter ist 
verboten. Der Betrieb durch einen Stellvertreter auf 
Rechnung des Konzessionsinhabers bedarf der Geneh
migung des^K reiskom m andos. Der Stellvertreter muss 
den Voraussetzungen des ersten Absatzes entsprechen.

Nach dem Tode des Konzessionsinhabers kann 
das Gewerbe für Rechnung der W itwe, die m it ihm 
bis zum Tode im gem einsam en Haushalte gelebt hat, 
w ährend des W itw enstandes oder für Rechnung der 
erbberechtigten m inderjährigen D eszendenten bis zur 
Erreichung der Grossjährigkeit au f Grund der frühe
ren Konzessionsurkunde fortgeführt w erden; dem Kreis
kom m ando ist hievon die Anzeige zu erstatten  und, 
nach Erfordernis, ein im Sinne des vorhergehenden Ab
satzes geeigneter S tellvertreter nam haft zu m achen.
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Branntweinausschank.
Die Konzession zum Ausschanke von Branntw ein 

(§ 6, Punt 3) w ird nur solchen Bewerbern erteilt, die 
in demselben Lokale auf Grund sonstiger Gewerbebe
rechtigungen auch die V erabreichung von Speisen und 
den Ausschank anderer Getränke betreiben.

Die im ersten Absätze bezeichneten Gastwirte 
können zum Genüsse im Gastlokale Branntw ein in 
unverschlossenen Gefässen bis zur Menge von höch
stens einem Achtelliter verkaufen.

Im übrigen darf Spiritus oder B ranntw ein nur in 
handelsüblich verschlossenen Gefässen und nicht zum 
Genüsse im Verkaufslokale selbst verkauft werden.

§ 9. 

öeiriebsstätte.

Auf Grund derselben Konzession kann der Spi
ritus- oder Branntw einhandel nur in einer Gemeinde 
und nur in den in der Konzessionsurkunde bezeichneten 
Betriebsstätten ausgeübt werden.

Bei Übersiedlung innerhalb derselben Gemeinde 
ist dem Kreiskomm ando, wenigstens eine W oche vor 
Eröffnung des Betriebes in der neuen Betriebsstätte, 
die Anzeige zu erstatten. Die Übersiedlung des B rannt
w einausschankes (§ 8) bedarf der Genehmigung des 
Kreiskommandos.

§ 10.

Art und Umfang des Betriebes.

Die Konzessionsurkunde bestim m t die Art und 
den Umfang des Betriebes, insbesondere die in § 6 
unter 1, 2 und 3 bezeichneten Betriebsarten, und ob 
die W are nur an  H ändler oder auch unm ittelbar an 
K onsum enten abgegeben w erden darf.

§ 11-

Behördliche Aufsicht.

Der Betrieb des Spiritus- oder B ranntw einhan
dels ist un ter am tliche Aufsicht gestellt.

Den zur Ausübung dieser Aufsicht berufenen 
Organen ist der E intritt in die Gewerberäume, deren 
Durchsuchung, sowie die Einsicht in die Geschäftsbü
cher und sonstigen Aufzeichnungen über den Spiritus
oder Branntw einhandel freigestellt.

Der K reiskom m andant kann verfügen, dass Be
triebsstätten, in denen der Handel mit B ranntw ein aus
geübt wird, an bestim m ten Tagen oder zu bestimmten 
Stunden geschlossen werden müssen.

.§ 8. § 1 2 .

Verbotene Arten des Absatzes.
Die Verwendung von Autom aten zum Absätze 

von Branntwein ist verboten.
Nichflüssige Stoffe, die ausschliesslich zur Her

stellung von Branntwein bestim m t sind, dürfen nur an 
die zur Branntweinerzeugung befugten Gewerbetrei
benden verkauft werden. Das Feilhalten solcher Stoffe 
in allgemein zugänglichen Geschäftslokalen ist ver
boten.

§ 13.

Apotheken.
Der V erkauf bestim m ter Arten von Spiritus oder 

B ranntw ein über ärztliche Verschreibung im Betriebe 
von Apotheken wird durch die Vorschriften dieses Ab
schnittes nicht berührt.

Apotheker sind zum Absätze der nach den Sa
nitätsvorschriften zum Verkaufe in Apotheken zuge
lassenen Arten von Spiritus oder Branntwein ohne 
Erteilung einer Konzession gemäss § 4 ermächtigt.

III. ABSCHNITT.

Privatrechtliche Bestimmungen.

§ 14-

Nichtkiagbarkeit von Zechschulden.
Forderungen aus dem Verkaufe von Branntwein 

sowie von anderen geistigen Getränken an den Kon
sum enten sind nicht klagbar, wenn der Schuldner zur 
Zeit der Entstehung der späteren Forderung eine frühe
re Schuld derselben Art an denselben Gläubiger nicht 
bezahlt hat.

Forderungen für die w iederholte V erabreichung 
der im ersten Absätze bezeichneten Getränke an einen 
Gast w ährend seines ununterbrochenen Aufenthaltes 
in der G astw irtschaft oder w ährend seiner B eherber
gung in demselben Gasthause gelten als einheitliche 
Forderung. Die gemäss Absatz 1 nichtklagbaren Zech
schulden können auch nicht gegen Forderungen des 
Schuldners aufgerechnet werden.

§ 15.

Ungültigkeit von Verträgen.
Ungültig sind:
Pfand- und Bürgschaftsverträge zur Befestigung 

der nach § 14 nichtklagbaren Forderungen;
Arbeitsverträge, vermöge deren dem Arbeitnehm er 

auf Rechnung des Lohnes gebrannte geistige Getränke 
verabreicht werden.
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IV. ABSCHNITT.

Strafrechtliche Bestimmungen.

§ 16-

Verabreichung geistiger Getränke an Unmündige und 
Trinker.

Verboten ist:
1. beim Ausschanke geistiger Getränke oder beim 

Handel m it diesen G etränken einem Unmündigen ein 
geistiges Getränk zum eigenen Genüsse zu verabrei
chen oder verabreichen zu lassen,

2. einem Unmündigen geistige G etränke von sol
cher Art oder in solchen Mengen oder so häufig zum 
eigenen Genüsse zu verabreichen oder verabreichen 
zu lassen, dass ihr Genuss die Gesundheit oder kör
perliche Entw icklung des Unm ündigen gefährden kann;

3. einen seiner Aufsicht oder O bhut unterstehen
den Unmündigen geistige, Getränke von solcher Art 
oder in solchen Mengen oder so häufig geniessen zu 
lassen, dass ihr Genuss die Gesundheit oder körper
liche Entw icklung des Unmündigen gefährden kann;

4. einen offenbar T runkenen ein geistiges Ge
tränk zu verabreichen oder verabreichen zu lassen.

§ 17-

Veroot der Verabreichung geistiger Getränke an be
stimmte Personen.

Das Kreiskomm ando und auf Grund seiner E r
m ächtigung der G em eindevorsteher können das Ver
bot erlassen, bestim m ten Personen geistige Getränke 
zu verabreichen. Das Verbot w ird innerhalb  seines 
Geltungsbereiches in ortsüblicher W eise verlautbart.

§ 18-

Umgehung der Nichtklagbarkeit von Zechschulden, 
Abschluss ungültiger Verträge.

Verboten ist:
1. sich vom Schuldner einer nach § 14 nichtklag

baren Forderung, von dessen Fam ilienangehörigen, vom 
Pfandbesteller oder Bürgen (§ 15) eine Urkunde aus
stellen zu lassen, die keinen oder einen unw ahren Ver
pflichtungstitel enthält und eine Umgehung der Niclit- 
klagbarkeit, der Unzulässigkeit der Aufrechnung oder 
der Ungültigkeit der Pfand- oder Bürgschaftsbestellung 
bew irken soll;

2. sich die Erfüllung einer nicL tklagbaren F o r
derung aus dem Verkaufe geistiger G etränke durch 
Verpfändung der Ehre, eidliche oder eine ähnliche 
Beteuerung versprechen zu lassen;

3. mit einem Arbeitnehm er einen Arbeitsvertrag 
abzuschliessen, der nach  § 15 ungültig ist.

§ 19.

Strafkompetenz und Strafausmass.

Ü bertretungen dieser Verordnung oder einer auf 
Grund derselben erlassenen Vorschrift werden vom 
Kreiskommando — soferne die Handlung nicht unter 
eine strengere Strafbestim m ungfällt — mit Geldstrafe; 
bis zu fünftausend Kronen oder mit Arrest bis zu 
sechs Monaten bestraft.

Neben der Freiheitsstrafe kann Geldstrafe bis zu 
dreitausend Kronen verhängt werden.

V. ABSCHNITT.

Allgemeine und Schlussbestimmungen.

§ 20-

Ermächtigung zu Durchführungsnahmen.

Der M ilitärgeneralgouverneur ist ermächtigt, alle 
Verordnungen zu erlassen und alle Einrichtungen zu 
schaffen, die zur D urchfürrung des Spiritus- und Brannt- 
weinm onopoles notwendig sind.

§ 2 1 .

Zwangsmassnahmen.

Die Konzession zum Handel mit Spiritus oder 
Brantwein kann jederzeit entzogen werden.

Sie muss entzogen werden, wenn die Voraus
setzung der Verlässlichkeit und U nbescholtenheit des 
K onzessionsinhabers wegfällt oder beim  Betriebe diese 
Verordnung oder eine auf Grund derselben ei’lassene 
Vorschrift trotz w iederholter Bestrafung und behördli
cher M ahnung nicht eingehallen wird.

Z ur Sicherung des Erfolges kann das Kreiskom 
m ando die Betriebstätte zwangsweise schliessen und 
die Beschlagnahm e der W aren verfügen.

§ 22-

Übergangsbestimmungen.

Die im O kkupationsgebiete vorhandenen, zur Ver- 
äusserung bestim m ten und nicht durch die k. u. k. 
M ilitärverwaltung eingeführten oder erw orbenen Vor
räte an Spiritus und Branntwein können ohne E r
m ächtigung der k. u. k. M ilitärverw altung nur bis 15. 
Mai 1916 abgesetzt werden, soferne sie nicht vor die
sem Tage beim Kreiskomm ando, in dessen Amtsge
biete sie lagern, angem eldet werden.

Die Anmeldung w ird bescheinigt.
N ichtangem eldete V orräte w erden mit dem 15. 

Mai 1916 vom Kreiskomm ando als verfallen erklärt.
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Angemeldete Vorräte können ohne Erm ächtigung 
der k. u. k. M ilitärverwaltung bis 1. Juli 1916 abge
setzt werden. Die bis dahin nicht abgesetzten Vorräte 
werden von der k. u. k. M ilitärverwaltung zu den ver
einbarten oder zu jenen Preisen übernom m en, zu de
nen der Spiritus oder Branntwein den Händlern über
lassen w ird (§ 5, Absatz 2).

In Bezug auf die im ersten Absätze bezeichneten 
Vorräte können die nach den Landesgesetzten einge
henden indirekten Steuern durch Verordnung des Mi
litärgeneralgouverneurs bis zum Betrage von hundert 
Prozent des Steuersatzes erhöht werden.

Personen, denen die Ausfuhr eines bestim m ten 
Spiritus- oder Branntw einvorrates aus der Monarchie 
bewilligt wurde, können diesen V orrat bis zum 15. 
Mai 1916 einführen. Die betreffenden Vorräte un ter
liegen nach der Einfuhr den Vorschriften dieses P a
ragraphen.

§ 23.

Bestehende Gewerberechte.

Der Handel m it den in § 22 bezeichneten Vor
rä ten  sowie der H andel m it jenen Arten von Spiiitus 
oder Branntwein, die vom Absatzmonopole ausgenom 
men sind (tj 2), kann  ohne Erw irkung der in § 6 
vorgeschriebenen Konzession erfolgen, wenn der H än
dler beim  Inkrafttreten  dieser Verordnung hiezu auf 
Grund früher erw orbener Gewerberechte befugt war.

§ 24.

Aufhebung älterer Vorschriften.

Die russischen Vorschriften über die in  dieser 
Verordnung geregelten Gegenstände insbesondere die 
Gewährung von Vergütungen bei der Ausfuhr von Spi
ritus oder Branntw ein sind aufgehoben.

Auf Steuerrückvergütungen findet der erste Ab
satz keine Anwendung.

tj 25.

Wirksamkeitsbeginn.

Diese Verordnung tritt mit dem 1. Mai 1916 in

Erzherzog Friedrich, FM. m. p.

201.

An alle Gemeindevorsteher!
Es m ehren sich die Fälle, dass frei herum lau

fende Pferde oder R inder von den Eisenbahnzügen 
gestreift oder überfahren werden.

Im eigenen Interesse hat die Bevölkerung zu ver
hindern, dass Haustiere Bahnanlagen betreten, um so
mehr, als für etwaige Beschädigungen derselben die 
Besitzer der Tiere haftbar gem acht werden.

Die Schuldtragenden werden überdies zur stren
gen V erantw ortung gezogen werden.

Dies ist in den O rtschaften sogleich in ortsübli
cher W eise kundzum achen.

202 .

Vergütungen für Einquatierungen.
Nach den Bestimmungen des M. G. G. Befehles 

Nr. 11. von 1915 Pkt. 13., w ird für Unterkünfte in den 
besetzten Gebieten Polens, m it Ausnahm e der in 
Verordnung J. Nr. 193. von 1915 angeführten Räume 
für Kanzleien der Verwaltungsbehörden, keine Vergü
tung geleistet, weshalb die Schadloshaltung der am 
meisten betroffenen und berücksichtigungswürdigen 
Q uartiergeber in den W irkungskreis der Gemeinde 
gehört.

Hiebei ist ins Auge zu fassen, dass es sich nicht 
um die Aufbürdung einer Last, sondern einzig darum  
handelt, die Gemeinde zur gerechten W ahrung der In
teressen ihrer eigenen Angehörigen zu verhalten und 
die Lasten der E inquartierung je nach den örtlichen 
Verhältnissen entsprechend zu verteilen.

Der Gemeinde stehen Mittel und W ege zu Gebote, 
durch Einführung gem einsamer Abgaben (Gem einde
um lagen), die von der Einquartierung betroffenen Haus
eigentüm er annähernd  schadlos zu halten  und sie von 
Lasten zu befreien, die nicht von den einzelnen Haus
eigentümern, welche zufällig Q uartiere zur Verfügung 
hatten, sondern von säm tlichen Geineindeangehörigen 
je nach ihren Erw erbs- und Vennögensverhältnissen 
gemeinsam zu tragen sind.

Die Hebung des allgemeinen Geschäftsverkehrs 
durch grössere, ständige Garnisonen (am  Sitze eines 
Kreiskomm andos) bietet ohne Zweifel die Möglich
keit, entsprechende Gemeindeumlagen einzuheben und 
eine ungerechtfertigte Verteilung der Einqartierungsla- 
sten hintanzuhalten.

In kleineren G arnisonsorlen kann von der Ein
hebung einer separaten Gemeindeumlage und von der 
Vergütung des Q uartiers durch die Gemeinde abgesehen 
werden, wenn durch die E inquartierung die w irtschaft
liche Existenz des Quartiergebers nicht gefährdert wird.

Von der ständigen Bequartierung in Hotels wird 
womöglich Abstand genommen, insoferne eine solche 
für den Geschäftsgang von bedeutendem  Nachteile wäre.

Die Quartiervergütung bat sich auf jene Q uar
tiergeber zu erstrecken, die für die beigestellten Un
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terkünfte vor der E inquartierung genötigt wurden, an
dere Räume oder Unterkünfte zu m ieten und schliess
lich auf jene, die durch die E inquartierung im Erw erb 
behindert werden Es bleibt jedoch der Gemeinde 
überlassen, säm tliche Q uartierbeisteller zu entschä
digen.

203. 

Kundmachung.
Mit Rücksicht auf die derzeit in Pilica herrschende 

Flecktyphusepidem ie wird die Vorladung von Zeugen 
zum  Gemeindegerichte nach  Pilica und ebenso jegli

che Vorladung von Personen aus dem  Orle Pilica zu 
den Behörden ausserhalb Pilica hiemit verboten.

204. 

Kundmachung.
In Verfolg der Kundm achung vom  29. März 1. J. 

Nr. 8284/Z. k.
1) Die Preise der nunm ehr zum  allgemeinen Ver

brauche gelangenden neuen Mehlgattungen, wie sie be
reits verlautbart wurden, bleiben vorläufig unverändert:

Mehlgattung Auszug

Preis pro 1 q 
in Kronen

Mehlgattung Auszug

Preis pro 1 q 
in Kronen

in
Magazin

in
Detail

verkauf
in

Magazin
in

Detail
verkauf

Roggenvollmehl .................. 80°/o 44‘— 4 8 '- W e iz e i iv o l lm e h l .................. CO
! 

O o
o 48-— 5 2 - -

Roggenschrotm ehl . . . . 96°/0 38- — 42-— W eizenschrotm ehl . . . . 95°/0 42-— 46-—

Kartoffelwalzmehl . . . . — 5 P — 5 5 - - Kartoffelstärkem ehl . . . . — 72 — 76- —

Roggenkleie . . . . . — 2 0 - —
i

W e iz e n k le ie ............................ — 2 0 - — — • -

2) Mit Rücksicht auf die ungleichartigen sowie 
unregelm ässigen Zuscliübe der Brotfruchl aus aus
w ärtigen Kreisen, w ird von der einheitlichen F est
setzung eines Brotes abgesehen.

Doch werden nachstehende M ischungsverhältnisse 
bei der Brotbereitung empfohlen und ist sich wo nur 
tunlich an dieselben zu halten:

a) W e iz e n v o l lm e h l ..........................40°/0
Roggenschrotm ehl . . . . . . . .  40°/0
Kartoffelmehl*)  .................. 20°/0

b) R o g g e n v o l lm e h l .................. ........  40°/0
W e iz e n s c h ro tm e h l .......................40°/0
K artoffelm ehl*)................................20°/0

1 kg. Brot kostet 49 k.; bei Verwendung von
Kartoffeln anstatt Kartoffelmehl 33 h.

1 russ. Pfund kostet 20 li., bezw. 14 h.
1 Leib Brot ä 4 Pfund kostet 80., bezw. 56 h.

3) Auf die Verwendung der Kartoffeln als Bei
gabe zur Teigmischung, falls Kartoffelmehl mangelt, 
ist mit aller Strenge zu sehen.

4) Der V erkauf des Brotes hat auch weiter hin

nach der B rotkartenvorschrift von 27/12. 1915 zu ge
schehen. — Die Erzeugung vom W eissbrot sowie Lu
xusgebäck jeder Form  bleibt ausnahm los verboten.

205. 

Warnung.
An einem Grenzpunkte wurde ein Insasse des 

Okkupationsgebietes, welcher dem Aufruf zum Stehen
bleiben keine Folge leistete, vom Gendarm en ange
schossen und hiebei schw er verwundet, so dass er der 
Verletzung erlag. Dieser Vorfall wird der Bevölkerung 
m it der gleichzeitigen W arnung bekanntgegeben, dass 
die Grenz w achorgane berechtigt sind, im Falle der N icht
befolgung ihrer Anordnungen von der Waffe Gebrauch 
zu machen.

206. 

An alle Gemeindevorsteher!

*) 10% W alzniehl und 10% Stärkem ehl.
Seitens der Gerichte des hies. Kreises wird Klage 

geführt, dass die von den Gemeindevorständen vorzu-
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nehm enden Zustellungen der gerichtlichen Vorladungen, 
Urteile etc. mit grossen V erspätungen an die Parteien 
bew irkt werden. Da darunter nicht nur der regelmässige 
Gang der Agenden der Gerichte, sondern auch die Inte
ressen des Publikum s leiden, werden die Gemeindevor
steher darau f aufm erksam  gemacht, dass sie für etwaige 
Verspätungen und Nachlässigkeit bei der Zustellung 
und Zurücksendung der Zuslellungsscheine an die Ge
richte zur persönlichen V erantw ortung gezogen werden.

207. 

Auszahlung von Unterstützungen.
Um jenen Personen, die vom k. u. k. Kreiskom

m ando Unterstützungen beziehen, den oft weiten Weg 
nach Olkusz zu ersparen, erfolgt von nun an die Aus
zahlung derselben bei der Kassa des Kreiskomm andos 
am  vorletzten oder letzlen des Monates zuhanden des 
zuständigen Gemeindevorstehers gegen Vorlage einer 
Konsignation, der die Quittungen der Parteien beizu
legen sind.

Die Auszahlung der Beträge an die Parteien selbst 
hat am 1. eines Monates in der Gemeindekanzlei einer 
jeden Gemeinde stattzufinden.

An dem Vorgang bei der Auszahlung von Unter
stützungen an Angehörige poln. Legionäre wird hiedurch 
nichts geändert.

208. 

Landwirtschaftliche Kreditgesellschaft im König
reiche Polen.

Zufolge A Nr. 26.435/16 v. 29./IV. 1916 des M. G. G. 
wurde der W eiterbestand der landwirtschaftlichen Kre
ditgesellschaft im Königreiche Polen auf Grund ihrer 
S tatuten genehmigt.

209. 

Strafurteile.
Das Gericht des k. u. k. Kreiskomm andos (Zivil

abteilung) in Olkusz h a t folgende Personen wegen

Ü bertretung der Verordnung des A. O. K. vom 15./9.
1915, Z. 38, V. Bl. der k. u. k. M ilitärverwaltung in 
Polen, IX. Stück (Preistreiberei) verurteilt:

1. den David Goldfreund, Kaufm ann in Zarnowiec, 
m it dem  Urteile vom 13. April 1916, Gz. U. 25/16., zu 
einer Geldstrafe von 200 (zwei hundert) Kronen, um 
gew andelt im Falle der Uneinbringlichkeit in Arrest
strafe in der Dauer von zwei Monaten; zugleich wurde 
auch der Verfall der 5 Fass Petroleum s ausgesprochen;

2. Den Andreas Molicki, Bäcker in Ogrodzieniec, 
mit dem Urteile vom 11. April 1916, Gz. U. 51/16., zu 
einer Geldstrafe von 30 (dreisig) Kronen, um gewandelt 
im Falle der Uneinbringlichkeit in Arreststrafe in der 
D auer von 2 W ochen;

3. den Simel Haberfeld, Händler in W olbrom, 
m it dem Urteile vom 17. April 1916, Gz. U. 82/16., zu 
einer Geldstrafe von 35 (dreisig fünf) Kronen, um ge
wandelt im Falle der Uneinbringlichkeit in Arreststrafe 
in der D auer von 3 W ochen;

4. Josef Bienstock, E ierhändler in Rodaki, Ge
m einde Ogrodzieniec, mit dem Urteile vom 11. Mai
1916, Gz. U. 44/16., zu 3 (drei) W ochen Arrest und 
zu einer Geldstrafe von 100 (hundert) Kronen, um 
gewandelt im Falle der Uneinbringlichkeit in Arrest
strafe in der D auer von 6 W ochen und

5. den Isaak F eder, E ierhändler in Pilica, m it 
rechtskräftigem  Urteile vom 11. Mai 1916, Gz. U. 18/16., 
zu 2 (zwei) W ochen Arrest und zu einer Geldstrafe 
von 100 (hundert) Kronen, um gew andelt im Falle der 
Uneinbringlichkeit in Arreststrafe in der Dauer von 
6 W ochen.

210.
Aviso.

Um die Zeichnung auf die IV. Kriegsanleihe Je
derm ann zugänglich zu machen, wurde beim k. u. k. 
Kreiskommando in Olkusz eine Zeichenstelle aufge
stellt, bei w elcher die näheren Bedingungen zu erfah
ren sind.

K. u. k. Kreiskommandant:

Oberst von Kwiatkowski, m. p.

Krakow. — Druk. W. L. Anczyca i Spölki.




